
41. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplanes 

des Zweckverbandes Mittelzentrum Bad Segeberg - 

Wahlstedt 

 
Bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen: 

 
- Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport, Referat 

IV 52 – Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht vom 

29.08.2024 

- Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein vom 01.12.2021 

und 02.07.2024 

- Landrat des Kreises Segeberg vom 03.01.2022 und 06.08.2024 

o In der Stellungnahme des Kreises Segeberg ist die 

Stellungnahme der Unteren Forstbehörde vom 01.12.2021 

enthalten 

- Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landesentwicklung 

des Landes Schleswig-Holstein, Untere Forstbehörde vom 

24.07.2024 

- Kreis Segeberg, Untere Naturschutzbehörde vom 10.02.2025 
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Untere Naturschutzbehörde 
Keine Stellungnahme. 
 
Wasser – Boden – Abfall 
SG Abwasser 
Es wurden keine Aussagen zur Abwasserbeseitigung, insbesondere zur Oberflächen-
entwässerung der neu versiegelten Flächen, getätigt. 
Bis zur Vorlage entsprechender Nachweise kann die Oberflächenentwässerung nicht 
als gesichert angesehen werden. 
 
SG Gewässerschutz 
Keine Stellungnahme. 
 
SG Bodenschutz  
In der Umweltprüfung sind die Belange des Bodenschutzes, insbesondere die des 
vorsorgenden Bodenschutzes, ausreichend zu berücksichtigen. Hinweise hierzu kön-
nen der Arbeitshilfe für Planungspraxis und Vollzug der LABO „Checklisten Schutzgut 
Boden für Planungs- und Zulassungsverfahren“ entnommen werden. Es sollten u.a. 
die Auswirkungen des Planvorhabens, die Prüfung von Planungsalternativen und die 
Ermittlung von Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Kompensation von 
Beeinträchtigungen in Bezug auf das Schutzgut Boden geprüft und dargestellt wer-
den. Hierfür wird die Nutzung des Leitfadens für die kommunale Planungspraxis 
„Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB“ der Länderarbeitsgemeinschaft 
Bodenschutz, LABO 2009" empfohlen. 
Im Sinne der Abschichtung gem. Punkt 3.9 dieses Leitfadens sollte bei der Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Schwerpunkt des Umweltberichtes auf die räumliche 
Alternativenprüfung gelegt und die Notwendigkeit des Eingriffs ausführlich darge-
stellt werden. Die Leistungsfähigkeit der Böden wird dabei über die Bodenfunktionen 
bestimmt, die in § 2, Absatz 2 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) benannt wer-
den. Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen die natürlichen Bodenfunktionen sowie 
die Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. Die Bodenfunktionsbewer-
tung dient der Bewertung der Auswirkungen des Planvorhabens auf das Schutzgut 
Boden sowie der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen. Bei der Wirkungsprognose 
sollten auch Wechselwirkungen zwischen Boden und anderen Schutzgütern berück-
sichtig werden. Grundlagen der Bodenfunktionsbewertung können dem Agrar- und 
Umweltatlas des Landes Schleswig-Holstein unter der Rubrik Bo-
den/Bodenbewertung entnommen werden. 
Gem. Punkt 3.8 des o. g. Leitfadens sollten im Umweltbericht auch die geplanten 
Monitoringmaßnahmen in Bezug auf das Schutzgut Boden benannt werden. 
 
Im Plangebiet stehen bindige Böden an, sollten aufgrund deren Verdichtungsemp-
findlichkeit Regelungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen dieser Böden ge-
troffen werden. Hinweise hierzu können dem Leitfaden Bodenschutz auf Linienbau-
stellen (LLUR 2014) entnommen werden. 
 
Gemäß Luftbildauswertung wird die als Feuerwehrstandort geplante Fläche seit min-
destens 2012 als Lagerplatz genutzt. Anfallender Bodenaushub ist daher vor Abfuhr 
zu beproben, nach LAGA M20 zu klassifizieren und entsprechend ordnungsgemäß zu 
verwerten. Überschüssiger Oberboden ist vor dem Abfahren auf die Einhaltung der 
Vorsorgewerte der BBodSchV zu überprüfen. 
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SG Grundwasserschutz 
Keine Bedenken aus Sicht des Grundwasserschutzes. 
 
SG Abfall 
Keine Stellungnahme. 
 
GW Geothermie 
Es besteht die Möglichkeit Anlagen zur Nutzung von Erdwärme zu installieren. Der 
Antrag auf Nutzung von Geothermie muss rechtzeitig (4 Wochen) vor Baubeginn an 
die untere Wasserbehörde des Kreises Segeberg gerichtet werden. 
 
Umweltbezogener Gesundheitsschutz 
Keine Stellungnahme. 
 
Sozialplanung 
Keine Stellungnahme. 
 
Verkehrsbehörde 
Keine Stellungnahme. 
 
Klimaschutz 
Keine Stellungnahme. 
 
 
 
Folgende Stellungnahmen anderer Träger öffentlicher Belange sind im Beteiligungs-
verfahren elektronisch hier eingegangen, die ich Ihnen hiermit nachrichtlich mittei-
le: 
 
Untere Forstbehörde v. 01.12.2021 
Wald im Sinne des § 2 Abs. 1 LWaldG ist betroffen. Der Wald befindet sich nördlich 
auf dem gleichen Flurstück 44/4 der Flur 4 in der Gemarkung Schackendorf. In Flä-
chennutzungspläne sollten Nutzungsregelungen wie z.B. der Waldabstand nach § 24 
Abs. 1 LWaldG nachrichtlich zumindest im Bereich ausgewiesener Bauflächen über-
nommen werden (§ 5 Abs. 4 BauGB). 
 
Landwirtschaftskammer S-H v. 16.12.2021 
Zu o. a. Bauleitplanung bestehen aus agrarstruktureller Sicht keine Anregungen o-
der Bedenken. 
 
 
 
 
Im Auftrage 
gez. 
C. Hannemann 
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SG Abwasser 
Keine Stellungnahme. 
 
SG Gewässerschutz 
Aus Sicht des SG Gewässer bestehen keine Bedenken. 
 
SG Bodenschutz  
Keine Anregungen aus Sicht des vor- und nachsorgenden Bodenschutzes. 
 
SG Grundwasserschutz 
Keine Bedenken aus Sicht des Grundwasserschutzes. 
 
SG Abfall 
Keine Stellungnahme. 
 
GW Geothermie 
Keine Stellungnahme. 
 
Umweltbezogener Gesundheitsschutz 
Keine Bedenken. 
 
Sozialplanung 
Keine Stellungnahme. 
 
Verkehrsbehörde 
Keine Stellungnahme. 
 
Klimaschutz 
Keine Stellungnahme. 
 
 
 
 
Im Auftrage 
gez. 
C. Hagen 
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670023.4220.1813.21-0001 Bad Segeberg, den 06.08..2024 

670023 -  Axel Jacobs 

 

An 61 

im Hause 

 

41. Änderung des FNP, Gemeinde Schackendorf –§ 4 (2) BauGB 

 

Durch den Bauleitplan werden die Belange des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege gem. § 1 Abs. 5 Ziffer 7a, 7b und 7g BauGB in folgender Weise berührt. 

 

Landschaftsplanung (Kapitel 2 BNatSchG / LNatSchG) 

Die Inhalte der Landschaftsplanung sind gem. § 9 Abs. 5 BNatSchG sowie § 1 Abs. 
6 Ziffer 7g BauGB in der Planung zu berücksichtigen und bei Abweichungen von 
der Landschaftsplanung sind diese zu begründen. 

Entsprechende Inhalte werden noch nicht erkennbar berücksichtigt und sollten er-
gänzt werden. 

 

Allgemeiner Schutz von Natur u. Landschaft / Eingriffsregelung  
(Kapitel 3 BNatSchG / LNatSchG) 

Im Zusammenhang mit der Bauleitplanung sind gem. § 1 Abs. 6 Ziffer 7 BauGB 

die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. 
Hierzu gehört auch die eigenverantwortliche Abarbeitung der sog. ‚städtebauli-

chen‘ Eingriffsregelung gem. § 1a Abs. 3 BauGB durch die Gemeinde. Die inhaltli-
chen Anforderungen ergeben sich aus dem Runderlass „Verhältnis der natur-

schutzrechtlichen Eingriffsreglung zum Baurecht“. 

Hinsichtlich der derzeitigen diesbezüglichen Inhalte in der Begründung bestehen 
auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung keine grundsätzlichen Bedenken. 

 

Biotopverbund und –vernnetzung sowie geschützte Teile von Natur und 

Landschaft (Kapitel 4 Abschnitt 1 BNatSchG / LNatSchG) 

Landschaftsschutzgebiet 

Bei der UNB wurde für den Geltungsbereich sowie angrenzende Flächen am 

07.05.2021 ein Antrag auf Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet gestellt 

(zur Abgrenzung vgl. nachfolgende Abbildung). 
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Zu diesem Antrag wurden am 23.11.2021 per E-Mail an die Gemeinde ergän-

zende Antragsunterlagen nachgefordert. Entsprechende Unterlagen wurden bis-

her nicht erkennbar nachgereicht. Das Antragsverfahren ruht daher derzeit. 

Abweichend von der Begründung (ebenda S. 4) gibt es derzeit kein erkennbares 

Übereinkommen, dass für den o.g. beantragten Entlassungsbereich eine Ausnah-

megenehmigung erteilt werden kann. Ich bitte daher um Erläuterung, auf wel-

cher Basis diese Aussage beruht bzw. was damit gemeint ist und Prüfung, ob der 

derzeit ‚ruhende‘ Entlassungsantrag formell zurückgenommen werden soll. 

Zu der Überplanung von LSG sind zunächst grundsätzlich die folgenden Ausfüh-
rungen in dem sog. ‚Eingriffserlass Bauleitplanung‘ (ebenda Kapitel 2.9 - vgl. 
nachfolgenden Auszug bzw. Link): 

„2.9      Eingriffe in gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG), Landschafts- und Naturschutzge-

biete,             Artenschutz – CEF-Maßnahmen 

Über die Zulässigkeit der Überplanung von naturschutzrechtlich geschützten Bereichen entscheidet 

die zuständige Naturschutzbehörde. In diesem Rahmen entscheidet die Naturschutzbehörde auch 

über den Bedarf erforderlicher Kompensationsmaßnahmen. 

Die Überplanung von Landschafts- oder Naturschutzgebieten erfordert die Entlassung aus dem 

Schutzgebiet, soweit es sich nicht um kleinere Baumaßnahmen handelt, für die eine naturschutz-

rechtliche Befreiung nach § 67 BNatSchG ausgesprochen werden kann. […].“ 

Quelle: https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=VVSH-2130.98-IM-

20131209-SF&psml=bsshoprod.psml&max=true#ivz2 

 

sowie in dem sog. ‚Verfahrenserlass Bauleitplanung‘ zu beachten (02/2019; 
ebenda Kapitel 10.3 – vgl. nachfolgenden Auszug): 

https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=VVSH-2130.98-IM-20131209-SF&psml=bsshoprod.psml&max=true#ivz2
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=VVSH-2130.98-IM-20131209-SF&psml=bsshoprod.psml&max=true#ivz2
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Aufgrund der nunmehr gegenüber dem o.g. Antrag 

 deutlich geringeren Größe des planungsrechtlich vorzubereitenden Vorha-

bens bzw. der geringeren Flächeninanspruchnahme der Bauleitplanung 
und insbesondere der daraus resultierenden kleineren Baumaßnahmen, die 
hierdurch planungsrechtlich vorbereitet werden sollen – vgl. o.g. Eingriffs-

erlass)  
 

 und den Verzicht der Gemeinde auf eine (beantragte) ‚uneingeschränkte‘ 
Verfügbarkeit der Fläche für Ihre Bauleitplanung 

erscheint eine (Ausnahme-) Genehmigung (gem. § 3 Abs. 1 der Schutzgebiets-

verordnung) bzw. Befreiung gem. § 67 BNatSchG für die dargestellten Planungs-
ziele grundsätzlich möglich. 

Ein Entlassungsverfahren ist daher nach aktueller Sachlage aus Sicht der UNB 
nicht mehr zwingend erforderlich. 

Die o.g. Ausnahmegenehmigung oder Befreiung erfolgt grundsätzlich vorhaben-

bezogen und nicht im Rahmen der Bauleitplanung. Es ist ausreichend, wenn eine 
entsprechende naturschutzrechtliche Entscheidung grundsätzlich in Aussicht ge-

stellt werden kann. 

Eine entsprechende Entscheidung wird hiermit unter Berücksichtigung der plane-

rischen Zielsetzung in Aussicht gestellt. Abweichend von der Begründung (S. 4) 
behalte ich mir hierbei aber in Abhängigkeit der konkreten Antragsunterlagen 
bzw. Inhalte der verbindlichen Bauleitplanung ergänzende Nebenbestimmungen 

bzw. Forderungen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung grundsätzlich 
vor. 

 

Geschützte Biotope 

Hinsichtlich der derzeitigen diesbezüglichen Inhalte in der Begründung bestehen 

auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung keine grundsätzlichen Bedenken. Die 
Knickschutzbestimmungen sind im Rahmen der weiteren Planung vertiefend zu 

beachten. 
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Sonstige geschützte Teile  

In Übereinstimmung mit der Begründung nicht erkennbar betroffen. 

 

Netz „Natura 2000“ (Kapitel 4 Abschnitt 2 BNatSchG / LNatSchG) 

In Übereinstimmung mit der Begründung nicht erkennbar betroffen. 

 

Schutz der wild lebenden Tiere und Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten 
und Biotope / Artenschutz (Kapitel 5 BNatSchG / LNatSchG) 

Hinsichtlich der derzeitigen diesbezüglichen Inhalte in der Begründung bestehen 
auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung keine grundsätzlichen Bedenken. 

Im Zusammenhang mit den aus dem vorliegenden Bauleitplan resultierenden Pro-

jektwirkungen ist in Übereinstimmung mit der Begründung derzeit nicht erkenn-
bar, inwieweit hierdurch artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gem. § 44 

BNatSchG planungsrechtlich vorbereitet werden, die der dauerhaften Verwirkli-
chung des Bauleitplans ggf. entgegenstehenden. 

Mögliche Konflikte erscheinen im Rahmen der weiteren Planung sowie auf Vorha-

benebene grundsätzlich vermeidbar. 

Konkrete Nachweise auf Tier- und Pflanzenarten liegen der UNB nicht vor. 

 

Erholung in Natur und Landschaft (Kapitel 7 BNatSchG / LNatSchG) 

Nicht erkennbar betroffen. 

 

Sonstiges 

-/- 






